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§ 6 PStG Auflösung und Umbildung
 PStG - Personenstandsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

§ 6.

Der Landeshauptmann kann durch Verordnung die Au0ösung eines Standesamtsverbandes oder die Aufnahme (das

Ausscheiden) einer Gemeinde in einen (aus einem) Standesamtsverband anordnen, wenn dadurch eine bessere

Führung der Verwaltungsgeschäfte gewährleistet ist. Dabei ist auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit

und Zweckmäßigkeit Bedacht zu nehmen.
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